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Amtsblatt
für die Stadt Langewiesen
mit dem Ortsteil Oehrenstock

Information der Stadtverwaltung
Immer wieder erhalte ich als Bürgermeister sowie das Ordnungsamt der Stadt Beschwer-
den und Hinweise von Bürgern, in denen es um die Problematik der Hundehaltung in un-
serem Ort geht.
Anlass der Beschwerden sind die Verunreinigungen, die Hunde im Stadtgebiet sowie zu-
nehmend auch am Rand- und Grünbereich der Stadt hinterlassen. Diese Grünzonen
werden von vielen Menschen gern zum erholsamen Spazierengehen, zum Joggen usw.
genutzt. Ebenso gern nutzen aber auch Hundehalter Wege, Plätze und deren Randberei-
che, um ihre Tiere dort „Gassi gehen zu lassen”. Dagegen wäre auch nichts einzuwen-
den, wenn alle Hundehalter das Pflichtbewusstsein hätten, die Verunreinigungen ihrer
Tiere unverzüglich zu beseitigen. Bisher haben wir Abstand davon genommen, ordnungs-
behördlich gegen Hundehalter vorzugehen, die den Hundekot ihres Tieres einfach liegen
lassen. Dies führt zur Verärgerung vieler Bürger, die in der Stadt öffentliche Flächen eh-
renamtlich pflegen und für ein schönes, sauberes Stadtbild sorgen. Ordnung und Sau-
berkeit sind Anliegen aller Bürger der
Stadt.
Ich appelliere noch einmal eindring-
lich an alle Hundehalter, Verunreini-
gungen von ihren Hunden auf öffent-
lichen Wegen und Randbereichen
unverzüglich zu entfernen. Bei Zuwi-
derhandlung sind wir ansonsten
zukünftig gezwungen, ordnungs-
behördlich dagegen vorzugehen.
Mein Appell richtet sich an die Ein-
haltung der Pflichten der Hundehal-
ter, um ein gutes Miteinander mit den
Bürgern, die privat und auch ehren-
amtlich versuchen, der Stadt ein ge-
pflegtes, sauberes Aussehen zu ge-
ben, zu erreichen

Horst Brandt
Bürgermeister



Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse
der 21. Stadtratssitzung vom 22.01.2007
SR 274/2007
Bestätigung der Tagesordnung
SR 275/2007
Genehmigung der Niederschrift über die 19. Stadtratssitzung
vom 14.12.06
SR 276/2007
Genehmigung der Niederschrift über die 20. (außerordentliche)
Stadtratssitzung vom 19.12.2006 
SR 277/2007
Beschluss zum Einbau einer Sauna in der Kindertagesstätte
„Krabschennest” Langewiesen und Bereitstellung eines Zu-
schusses in Höhe von 10,- TEUR von Seiten der Stadt
SR 278/2007
Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 mit
ihren Bestandteilen Haushaltsplan und Stellenplan

SR 279/2007
Beschluss des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
als Anlage zum Haushaltsplan 2007 für die Jahre 2007 bis 2010
SR 280/2007
Beitritt der Stadt Langewiesen zum neu gegründeten Partner-
schaftsring Langewiesen
SR 281/2007
Die Beschlussfassung zur Erklärung von rauchfreien Zonen in
städtischen Gebäuden wird in die Ausschüsse der Stadt verwie-
sen.
SR 282/2007
Beschluss zur Behandlung des nachfolgenden TOP unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit
SR 283/2007
Beschluss zur Herstellung der Öffentlichkeit der 21. Stadtratssit-
zung

Amtsblatt für die Stadt Langewiesen mit dem Ortsteil Oehrenstock - 2 - Nr. 02/07

Der Partnerschaftsring
Langewiesen e. V.,
welcher am 10. November des ver-
gangenen Jahres in Langewiesen
neu gegründet wurde, hat derzeit 25
Mitglieder. Er hat sich die Aufgabe
gestellt, die Völkerverständigung zu
fördern und die Vereine der Stadt
Langewiesen in Partnerschaftsfra-
gen zu beraten und unterstützen.
Dabei spielt vor allem die seit 15
Jahren bestehende Partnerschaft mit
Schöffengrund, sowie die engen
Kontakte zu Chauray in Frankreich,
eine große Rolle.
In diesem Jahr stehen für den Verein
einige große Vorhaben an, die es zu
bewältigen gilt. Dazu zählt die Wan-
derung im Thüringer Wald (5./6. Mai)
ebenso wie die Bürgerbegegnung in
Schöffengrund Anfang Juni und das,
unter Federführung der Sparte Ke-
geln des TSV 1865 Langewiesen,
multinationale Turnier am 14. Okto-
ber 2007.
Interessenten, die mehr über den
Verein und seine Arbeit erfahren
wollen, wenden sich bitte an den
Vorsitzenden Guntram Geißler,
Ratsstraße 4, 98704 Langewiesen
oder Frau Doris Minner, Hauptstraße
77, 98704 Langewiesen. Weitere ta-
gesaktuelle Informationen sind auch
im Videotext der Stadt Langewiesen
ab der Seite 610 abrufbar.



Beitragsordnung
§ 1

Beitragsgruppen
Es gibt vier Beitragsgruppen:
a) Vollzahler
b) Ermäßigt (Schüler, Studenten, Arbeitslose, Wehr- oder Zivil-

dienstleistende, Sozialhilfeempfänger)
c) Familie
d) Juristische Personen und Körperschaften öffentlichen

Rechts

§ 2
Beiträge

Es gilt der folgende Jahresbeitrag:
Vollzahler Ermäßigt Familie Juristische 

Personen 
und Körper-
schaften 
öffentlichen
Rechts

EUR EUR EUR EUR
Partnerschaftsring 
Langewiesen 24,00 18,00 30,00 100,00 

§ 3 
Beitragsermäßigung durch den Vorstand

Der Vorstand kann auf Antrag beschließen, ein Mitglied vom
Beitrag zu befreien oder den Beitrag zu ermäßigen. Diese Ent-
scheidung ist jährlich zu überprüfen.

§ 4 
Fälligkeit

Der Beitrag ist jeweils für das gesamte Geschäftsjahr vom
01.01. bis 30.06. zu entrichten und ist auch für das Quartal fäl-
lig, in dem die Mitgliedschaft beginnt oder endet. 

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 15.11.2006 in Kraft.

Satzung
§ 1

Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein soll beim Amtsgericht in das Vereinsregister ein-

getragen werden und soll dann Partnerschaftsring Lange-
wiesen heißen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Langewiesen.
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck, Selbstlosigkeit

Der Zweck des Vereins ist,
1. den Gedanken der Partnerschaft mit nationalen- und inter-

nationalen Kommunen und Vereinen herzustellen und zu
fördern,

2. den Austausch mit Bürgern der Partnerkommunen zu pflegen,
3. die Kinder- und Jugendarbeit zwischen den Partnerkommu-

nen zu fördern,
4. alle Vereine der Stadt, deren Mitgliedschaft im Partnerschafts-

ring angestrebt wird, in Partnerschaftsfragen zu beraten.
5. die Förderung der internationalen Gesinnung
6. die Förderung des Völkerverständigungsgedanken
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge Zwecke im Sinne des Abschnittes “steuerbegünstigte
Zwecke” der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Zuwendungen begünstigt werden.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Ver-
anstaltungen, Bürgerbegegnung, Jugendarbeit- und -aus-
tausch, Sportbegegnung und Kulturaustausch und gemeinsame
Treffen im Sinne der o. g. Punkte 1 bis 6.

§ 3
Mitgliedschaft

1. Mitglied können natürliche Personen ohne Rücksicht auf
Beruf, Rasse, Religion und Staatsangehörigkeit sowie auch
juristische Personen und Körperschaften öffentlichen
Rechts werden.

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag
der Vorstand. Gegen die ablehnende Entscheidung, die
nicht zu begründen ist, kann innerhalb eines Monats Beru-
fung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein-
gelegt werden.

3. Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein
und/oder seinen Zweck erworben haben, können durch die
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den. Einzelheiten regelt die von der Mitgliederversammlung
beschlossene Ehrungsordnung.

§ 4
Beiträge

1. Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Fälligkeit
und Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmt die Mitglieder-
versammlung.

2. Ein Mitglied, das länger als 12 Monate mit der Zahlung ei-
nes Jahresbeitrages im Rückstand ist, kann ohne Mahnung
aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Einzelheiten re-
gelt die von der Mitgliederversammlung beschlossene Fi-
nanzordnung.

§ 5
Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet
a) durch Tod
b) durch Austritt
c) durch Streichung
d) durch Ausschluss
2. Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich

und muss bis zum 30. September des Jahres dem Vorstand
schriftlich erklärt sein. Ein später erklärter Austritt entfaltet
erst Wirkung zum Ende des folgenden Jahres.

3. Ein Mitglied kann auf Antrag des Vorstandes aus dem Ver-
ein ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den Inter-
essen des Vereins zuwiderhandelt. Über den Ausschluss
entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.

4. Sobald dem Mitglied der Ausschlussantrag des Vorstandes
bekannt gegeben ist, ruhen seine Mitgliedschaftsrechte. Der
Antrag auf Ausschließung ist dem betroffenen Mitglied spä-
testens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung zu
übersenden. Ihm ist in der Mitgliederversammlung Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Eine schriftlich vorliegen-
de Stellungnahme des Betroffenen ist in der Versammlung
zu verlesen. Der Ausschließungsbeschluss wird dem nicht
in der Versammlung anwesenden Mitglied vom Vorstand
schriftlich bekannt gemacht.

5. Ein von der Mitgliederliste gestrichenes, ausgetretenes oder
ausgeschlossenes Mitglied verliert alle Mitgliedschaftsrechte.

§ 6
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der
Vorstand.

§ 7
Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von
drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden.

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Be-
schluss des Vorstand nach Bedarf oder auf schriftliches
Verlangen von 1/3 der Mitglieder einzuberufen. Der begrün-
dete Antrag ist dem Vorstand schriftlich einzureichen.

3. Die Mitgliederversammlungen sind mindestens zwei Wo-
chen vorher unter Angabe der Tagesordnung durch Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Langewiesen einzuberu-
fen.

4. Über die Zulassung von Zusatzanträgen zur Tagesordnung,
die nach der Veröffentlichung der Einladung oder während
der Mitgliederversammlung gestellt werden, wird durch Han-
daufheben entschieden. Für die Zulassung ist die einfache
Mehrheit der erschienen Mitglieder notwendig.

5. Anträge auf personelle Veränderung des Vorstandes sind
14 Tage vor Abhaltung der Mitgliederversammlung schrift-
lich einzureichen, wenn nicht ohnehin Vorstandsneuwahlen
anstehen. In diesem Fall ist die ergänzte Tagesordnung un-
verzüglich den Mitgliedern bekannt zu machen. 

6. Anträge, die bis zum Ablauf eines Geschäftsjahres dem
Vorstand vorliegen, sind in die Tagesordnung der nächsten
Mitgliederversammlung aufzunehmen.

5. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzen-
de oder einer seiner Stellvertreter. Auf Beschluss der Mit-
gliederversammlung kann ein anderes Mitglied zum Ta-
gungsleiter berufen werden.

6. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind
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a) Genehmigung des Jahresberichtes
b) Genehmigung der Jahresrechnung
c) Entlastung des Vorstandes und Schatzmeisters
d) Beschlussfassung über den Haushaltsplan, den der Vor-

stand als Entwurf vorzulegen hat
e) Festsetzung der Beiträge
f) Wahl des Vorstandes
g) Wahl zweier Kassenprüfer
h) Beschlussfassung über Anträge
7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie fasst ihre
Beschlüsse durch Handaufheben, sofern die Mitgliederver-
sammlung nicht eine andere Abstimmungsart beschließt. Es
entscheidet einfache Stimmenmehrheit.
Unter einfacher Mehrheit ist die zu verstehen, die eine Stim-
me mehr beträgt als die Hälfte der abgegebenen Stimmen.
Stimmenthaltungen sind nicht mitzuzählen. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung.

8. Stimmrecht haben alle volljährigen Mitglieder. Jedes Mit-
glied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Juristi-
sche Personen haben eine Person zur Ausübung der Rech-
te in der Mitgliederversammlung schriftlich zu
bevollmächtigen. Die Vollmacht ist zur Anwesenheitsliste zu
nehmen, in die sich alle Mitglieder einzutragen haben, die
an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Eine Übertra-
gung des Stimmrechts im Übrigen ist ausgeschlossen. Ju-
gendliche Mitglieder können an der Mitgliederversammlung
- ohne stimmberechtigt zu sein - teilnehmen.

9. Beschlüsse, durch die die Satzung geändert werden soll,
bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der erschienen Mitglieder.

10. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist binnen zwei
Wochen eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Ver-
sammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 8
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus
a) dem Vorsitzenden
b) dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden
d) dem Schatzmeister
e) dem Schriftführer
2. Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Mitgliederver-

sammlung auf die Dauer von zwei Geschäftsjahren in offe-
nen Abstimmung durch Handaufheben mit einfacher Mehr-
heit gewählt, sofern die Mitgliederversammlung keine
andere Abstimmungsart beschließt. Die Vorstandsmitglieder
bleiben nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl des
Vorstandes im Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. Alle Vor-
standsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Scheiden während
einer Amtszeit mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder
aus, so hat der restliche Vorstand eine außerordentliche
Mitgliederversammlung zur Neuwahl eines Vorstandes für
den Rest der Amtszeit einzuberufen.

4. Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB sind der Vor-
sitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden. Zwei Vor-
standsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich.

5. Der Vorstand hat die Tagesordnung für die Mitgliederver-
sammlung aufzustellen, die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung vorzubereiten und zur Ausführung zu bringen.

6. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden - im Verhinderungsfall
von seinem Stellvertreter - unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn minde-
stens drei seiner Mitglieder anwesend sind.

7. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzen-
den.

8. Ausgaben kann der Vorstand selbständig vornehmen, so-
weit sie sich im Rahmen des zu Beginn eines jeden Jahres
aufzustellenden Haushaltsplanes bewegen oder von der
Mitgliederversammlung grundsätzlich genehmigt sind.

9. Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts-, Finanz- und Eh-
rungsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu be-
schließen sind.

10. Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Vertreter der Ge-
meinde, - der Vereine, - der Jugend hinzuziehen.

§ 9
Kassenprüfer

1. Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung auf Richtigkeit und
Vollständigkeit der Buchungsvorgänge sowie die Prüfung
des Jahresabschlusses. Die Prüfung ist rechtzeitig vor der
alljährlichen Mitgliederversammlung vorzunehmen.

2. Die Kassenprüfer werden durch die Mitgliederversammlung
für die Dauer von zwei Geschäftsjahren gewählt. Eine Wie-
derwahl von Kassenprüfern für die unmittelbar folgende
Wahlzeit ist zulässig. Vorstandsmitglieder können nicht Kas-
senprüfer sein.

§ 10
Auflösung und Aufhebung

1. Über einen Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur die
Mitgliederversammlung entscheiden. In diesem Fall ist eine
Mehrheit von mindestens 2/3 der gültigen Stimmen bei An-
wesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder erforderlich. Ist die Versammlung nicht beschlus-
sfähig, so wird eine zweite Versammlung unter Angabe des
Zwecks und der Mitteilung über den ergebnislosen Verlauf
der ersten Sitzung einberufen. Nunmehr ist die Mitglieder-
versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen
Mitglieder beschlussfähig.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins bleibt der Vor-
stand als Liquidator im Amt.

3. Bei Aufhebung oder Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins
an die Stadt Langewiesen, die es ausschließlich für gem-
einnützige Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung zu ver-
wenden hat.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der Mitgliederversammlung am 10.11.2006
angenommen worden. Sie tritt mit Eintragung in das Vereinsre-
gister in Kraft.

Langewiesen, den 10. November 2006

Stellenausschreibung

WWW - Wandern-Wohlfühlen-Wiederkommen

Die Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg” beabsichtigt im
Auftrag der Städte und Gemeinden der www-Region (VG
Großbreitenbach, VG „Langer Berg”, Stadt Langewiesen,
Stadt Königsee, Gemeinde Wolfsberg) zum 1. April 2007 die
Stelle

• eines/r Mitarbeiter/in zur Organisation der
kulturellen, touristischen und sportlichen

Aktivitäten der Region

zu besetzen.
Aufgabenstellung im weitesten Sinne ist die Zusammenfas-
sung und einheitliche Präsentation von kulturellen, touristi-
schen und sportlichen Angeboten der einzelnen Gemein-
den.
Die Stelle wird befristet für ein Jahr als Teilzeitstelle mit ei-
nem Umfang von 0,25 VbE besetzt. Die Vergütung erfolgt
nach TVöD, Entgeltgruppe 3.
Bewerber/innen müssen zur selbständigen Arbeit befähigt
und kontaktfreudig sein. Ein dienstleistungsorientiertes Auf-
treten und teamorientiertes Arbeiten werden erwartet. Erfor-
derlich sind umfassende Kenntnisse in den Bereichen Kul-
tur, Tourismus und Sport sowie ein sicherer Umgang mit
moderner Büro- und Computertechnik. Von Vorteil wären
Erfahrungen bei der Erstellung und Pflege von Internetprä-
sentationen und HTML-Kenntnisse. Führerschein Klasse B
und Fahrbereitschaft auch mit eigenem Fahrzeug sind not-
wendig.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis 15. März
2007 an die 

Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg” 
Gemeinschaftsvorsitzende 
Frau Misch 
Obere Marktstraße 1 
98708 Gehren

gerichtet werden.
Beate Misch 
Gemeinschaftsvorsitzende
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Informationen

Die “kleinen Leute” haben ein großes Ziel!
Unsere kleinen Krabsche wollen eine eigene Sauna im Kinder-
garten, damit auch die Kleinsten bereits saunieren können und
den Größeren der nicht ungefährliche Weg zum Fitness-Studio
erspart werden kann!
Und Sie können helfen, diesen Wunsch zu erfüllen.
Der Initiator ist der Förder- und Freundeskreis des Kindergarten
Langewiesen e. V.
Zur Realisierung fehlt noch ein Teil der finanziellen Mittel. Wenn
Sie uns unterstützen wollen, dann spenden Sie!
Bankverbindung Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Konto: 1270002518
BLZ: 840 510 10
Das Geld kommt 100 % dem Projekt “Sauna für die kleinen
Krabsche” zugute!
Auskunft erhalten Sie im Kindergarten bei Frau Seeber (Tel.
812750) oder bei Jeannette Machleidt (Vorstandsmitglied des
Vereins und Vorsitzende der Elternsprecher, Tel.:
0172/3577692).

Thüringer Wald Card 2007 ab sofort 
im Heinse-Haus erhältlich
Im fünften Jahr ihres Bestehens ist die Thüringer Wald Card
schon für viele zum unverzichtbaren Begleiter durch das ganze
Jahr geworden. Egal ob Urlaub oder Wochenendausflug, mit
dem Erlebnisführer Thüringer Wald in Rucksack oder Hand-
schuhfach finden Sie immer ein lohnendes Ziel.
Eine Welt tut sich auf, wenn Sie nur 5,00 EUR für die Thürin-
ger Wald Card investieren.
Das Begleitheft zur Card ist inzwischen zum offiziellen Erlebnis-
führer für den Thüringer Wald geworden. Es beschreibt insge-
samt 371 Attraktionen, übersichtlich nach thematischen Rubri-
ken sortiert, in Word und Bild. 15 Angebote davon beinhalten

Einwohnermeldewesen

Antrag auf Gewährung einer finanziellen
Unterstützung für Studentinnen und Studenten
gem. Stadtratsbeschluss SR 745/2004 vom 02.
Februar 2004

Hiermit stelle ich den Antrag auf Gewährung einer finanziel-
len Unterstützung für Studentinnen/Studenten gem. Stadt-
ratsbeschluss SR 745/2004 vom 02.02.2004 für das zurück-
liegende Semester (Wintersemester 2006/2007).

Antragsteller
Name, Vorname: ............................................................

Wohnanschrift: ............................................................

............................................................

Als Anlagen füge ich die für den Zeitraum gültige Studienbe-
scheinigung und einen Beleg über die entrichtete Studienge-
bühr (Kopie des Kontoauszugs) an.

Bitte überweisen Sie die finanzielle Unterstützung auf mein
Konto:

Name der Bank: ............................................................

Bankleitzahl: ............................................................

Konto-Nr.: ............................................................

..............................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift 
(Der Antrag ist an die Stadt Langewiesen, Einwohnermelde-
wesen, Ratsstr. 2, 98704 Langewiesen zu richten!)

Leistungen mit dem Partner Naturpark Riedingtal in Österreich
(Salzburger Land).
Und überall profitiert der Nutzer der Thüringer Wald Card in
Form von Preisnachlässen oder Bonusleistungen.
Die personengebundene Rabattkarte kann im gesamten Kalen-
derjahr 2007 uneingeschränkt genutzt werden. Je Thüringer
Wald Card zählt 1 Kind im Alter bis 12 Jahre mit, sofern der An-
bieter eine Kinderermäßigung gewährt.
Entdecken und sparen von der Werra bis zur Saale:
* in 12 Schlössern & Burgen
* in 70 Museen & Ausstellungen
* in 41 Handwerksbetrieben
* in 24 Bauernläden
* in 12 Bädern & Wellnessanbietern
* in 11 Höhlen & Schaubergwerken
* in 84 Gaststätten
* bei 42 Sport- & Aktivangeboten
* bei 42 Freizeit- & Erlebnisangeboten
* bei 5 Bussen & Bahnen
* bei 12 weiteren Angeboten
* bei 15 Angeboten im Naturpark Riedingtal (Österreich)
Die Thüringer Wald Card  erhalten Sie zum Preis von 5,00
EUR in der Tourist-lnformation im Heinse-Haus zu den Öff-
nungszeiten Dienstag bis Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr /
13.00 - 18.00 Uhr und am Samstag von 10.00 - 12.00 Uhr.
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen auch un-
ter Tel.-Nr. (0 36 77) 80 77 20 gern zur Verfügung.

Frau Holle hat’s verschlafen!
Und immer noch grünt es bis Mitte Januar 2007 weit und breit,
noch immer hat es bis dahin noch nicht geschneit.
Hatte Frau Holle das “Bettenschütteln” denn verschlafen? 
Oder wollte sie uns nur bestrafen?  
Denn leider geht nicht immer die Menschheit sorgsam um mit
der Natur, 
von Rücksichtnahme oftmals keine Spur. 
Vielleicht ist aber auch die Klimaveränderung daran Schuld, 
oder brauchen wir auch nur ein wenig Geduld! 
Aber nun fiel inzwischen endlich Schnee, 
und das ist für die Jahreszeit nun auch okay. 
Hoffentlich kommt die Natur nun wieder in den richtigen Rhyth-
mus hinein, 
denn somit könnten wir nun alle glücklich sein. 
E. H. 
20.01.2007
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Wir gratulieren

... zum Geburtstag
am 09.02. Herrn Manfred Mittelbach zum 75. Geburtstag
am 09.02. Frau Vera Seeber zum 72. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 09.02. Herrn Hans-Werner Strauß zum 67. Geburtstag
am 10.02. Frau Traute Jahn zum 78. Geburtstag
am 10.02. Frau Ingeborg Seidler zum 82. Geburtstag
am 10.02. Frau Eugenia Vogler zum 88. Geburtstag
am 11.02. Herrn Manfred Geber zum 71. Geburtstag
am 11.02. Frau Gisela Perlt zum 77. Geburtstag
am 11.02. Frau Dora Vock zum 77. Geburtstag
am 12.02. Frau Anita Geber zum 70. Geburtstag
am 12.02. Herrn Gustav Hennighaus zum 67. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 12.02. Herrn Helmut Strauß zum 75. Geburtstag
am 13.02. Frau Gertrud Thiem zum 86. Geburtstag
am 15.02. Herrn Siegfried Enders zum 71. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 15.02. Herrn Karl Reinhardt zum 77. Geburtstag
am 16.02. Frau Regina Gallwitz zum 77. Geburtstag
am 16.02. Herrn Gerhard Koch zum 66. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 16.02. Frau Alice Kunert zum 77. Geburtstag
am 16.02. Frau Elisabeth Rauche zum 84. Geburtstag
am 16.02. Herrn Heinz Vogler zum 83. Geburtstag
am 17.02. Frau Hildegard Meyer zum 87. Geburtstag
am 17.02. Herrn Hans Moll zum 69. Geburtstag
am 17.02. Herrn Walter Sander zum 86. Geburtstag
am 18.02. Frau Hildegard Dembowski zum 81. Geburtstag
am 18.02. Frau Gerda Krannich zum 82. Geburtstag
am 19.02. Frau Helga Gerhardt zum 69. Geburtstag
am 19.02. Frau Ruth Heinze zum 72. Geburtstag
am 19.02. Frau Helga Hertzer zum 78. Geburtstag
am 19.02. Frau Erika Heubach zum 74. Geburtstag
am 19.02. Frau Anita Koch zum 78. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 19.02. Herrn Otto Lich zum 82. Geburtstag
am 19.02. Frau Lisa Machleidt zum 76. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 20.02. Frau Inge Domhardt zum 75. Geburtstag
am 20.02. Frau Edith Oemus zum 68. Geburtstag
am 21.02. Frau Dorothea Hirthe zum 71. Geburtstag
am 21.02. Herrn Gisbert Wengerodt zum 68. Geburtstag
am 22.02. Herrn Hans Rauche zum 88. Geburtstag
am 23.02. Herrn Friedrich Heubach zum 83. Geburtstag
am 24.02. Frau Edith Höland zum 68. Geburtstag
am 24.02. Herrn Walter Vogler zum 86. Geburtstag
am 25.02. Frau Friderike Heyder zum 79. Geburtstag
am 26.02. Herrn Eckhard Büttner zum 67. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 26.02. Herrn Hartmut Kießling zum 68. Geburtstag
am 27.02. Frau Herta Schönherr zum 80. Geburtstag
am 27.02. Frau Erika Thunig zum 70. Geburtstag
am 27.02. Herrn Rudolf Zajaczkowski zum 66. Geburtstag
am 28.02. Frau Lucie Hofmann zum 76. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 02.03. Frau Herta Geier zum 80. Geburtstag
am 02.03. Herrn Werner Höfner zum 68. Geburtstag
am 02.03. Herrn Werner Kliem zum 69. Geburtstag
am 02.03. Frau Helga Nießig zum 74. Geburtstag
am 03.03. Frau Renate Jahn zum 73. Geburtstag
am 03.03. Frau Edela Schrickel zum 75. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 03.03. Herrn Dieter Schupp zum 67. Geburtstag
am 05.03. Frau Gerlinde Schumm zum 77. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 05.03. Frau Elisabet Seitz zum 93. Geburtstag
am 05.03. Frau Marianne Strauß zum 76. Geburtstag
am 07.03. Frau Ingrid Böhme zum 66. Geburtstag
am 07.03. Frau Wanda Götze zum 83. Geburtstag

OT Oehrenstock
am 07.03. Frau Hannelore Kühn zum 70. Geburtstag
am 07.03. Frau Anna Möller zum 89. Geburtstag
am 08.03. Frau Dora Göring zum 82. Geburtstag
am 08.03. Frau Dora Heinze zum 72. Geburtstag

Vereine und Verbände

Die Antennengemeinschaft Langewiesen informiert!

Am 12.03.2007 um 19.00 Uhr findet in der Gaststätte “Felsen-
keller” der Stadt Langewiesen unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung statt.
Dazu möchte ich alle Mitglieder recht herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Be-

schlussfähigkeit 
3. Verlesung der Tagesordnung 
4. Bestätigung der Tagesordnung durch die Mitgliederver-

sammlung 
5. Berichterstattung der Arbeit des abgelaufenen Jahres 
6. Kassenbericht 
7. Bericht der Revisionskommission 
8. Diskussion 
9. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für

das Geschäftsjahr 2006 
10. Beschlussfassung über Statutänderungen 
11. Arbeitsplan 2007 
12. Diskussion 
13. Beschluss des Arbeitsplanes für 2007 
14. Verschiedenes 
15. Schlusswort
Anträge der Mitglieder sind bis spätestens 05.03.2007 schriftlich
an den Vorstand der Antennengemeinschaft einzureichen.
Die Entwürfe des neuen Statutes liegen ab 19.02.2007 für un-
sere Mitglieder im Büro der Antennengemeinschaft und im Ge-
schäft „Electronic 2000 Kloß & Reiß” zum Abholen und zur Ein-
sicht aus.
Mittelbach 
Vorsitzender

An alle Internet-lnteressierten 
der Antennengemeinschaft

Mittlerweile nutzen ca. 100 Mitglieder den gemeinsamen Breit-
bandinternetzugang der Antennengemeinschaft. Zum 1. Febru-
ar wurde die Kapazität der Anlage verdoppelt. Dieses garantiert
eine stabile Versorgung aller Internetinteressierten der ATGL
für die nächste Zeit. Internetvormerkungen, die beim Vorstand
der ATGL eingehen, werden bei technischer Verfügbarkeit in-
nerhalb von einer Woche freigeschaltet. Freischalttag ist immer
der Dienstag oder ein Zeitpunkt nach besonderer Vereinbarung!
Aktuelle Hinweise zum Internetzugang können im Videotext der
Antennengemeinschaft nachgelesen werden. Ein Flyer ist in
Vorbereitung. Vormerkformulare für das Internet aus der Anten-
nendose liegen im Büro der ATGL und bei „Kloß & Reiß” aus. 
Achtung! Zur Nutzung des Internetzugangs der ATGL benöti-
gen Sie nur einen Antennenanschluss der ATGL und keinen
Telefonanschluss. Internettelefonie funktioniert (offiziell) noch
nicht. Eine Empfehlung dazu wird es in Kürze geben. 
Um die Belastbarkeit unseres Internetzugangs unter Extrembe-
dingungen testen zu können, wird um Mithilfe aller Internetnut-
zer der ATGL gebeten. In der nächsten Amtsblattausgabe gibt
es Einzelheiten zum Test. Die eigene Internetzugangsge-
schwindigkeit kann durch den Aufruf der folgenden Adresse ge-
testet werden: www.1und1.de/index.php?page=speedtest. Der
Link ist zusammenhängend ohne Leerzeichen einzugeben.

Gute Nachricht: Bundesliga 
ab sofort wieder im Antennennetz verfügbar 

Alle Bundesligainteressierten, die diese früher über den Anbie-
ter Premiere im Kabelnetz sehen konnten und durch den Rech-
tewechsel zum Vermarkter Arena nicht mehr sehen können,
können jetzt aufatmen. Das Warten hat sich gelohnt. Ge-
spräche zwischen dem Antennenvorstand und Premiere haben
dazu geführt, dass ein Empfang wieder möglich ist. Dazu muss
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ein neuer Vertrag zwischen Premiere und dem Bundesligainter-
essierten geschlossen werden. Ein Flyer über die Einzelheiten
liegt im Büro der ATGL aus.

Öffnungszeiten

Seit dem 02.01.2007 gelten wieder die alten Öffnungszeiten im
Büro der ATGL: Dienstag 18 - 19 Uhr und nach Vereinbarung.
Anfragen können per E-Mail an info@antenne-langewiesen.de
gerichtet werden.
Ihr Antennenvorstand

Einladung

Am Samstag, den 10.03.2007 laden die Langewiesener Sport-
fischer zum traditionellen Doppelkopf in das Bürgerhaus und
das Anglerheim nach Langewiesen ein.
Spielbeginn ist 13.00 Uhr. Einlaß 12.15 Uhr.
Anmeldungen sind im Kiosk am Rathaus erwünscht. Startge-
bühr 10 EUR.
Es winken attraktive Geld- und Sachpreise, mindestens pro
Tisch ein Preis.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
Langewiesener Sportfischer 1955 e. V.
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Veranstaltungen

Veranstaltungen OG Volkssolidarität
Langewiesen
Freitag, den 09.02.07
Treffen einer Interessengruppe
Sonntag, den 11.02.07
Seniorenfasching im Haus des Gastes Oehrenstock
Montag, den 12.02.07
Musik- und Gesangsnachmittag
Dienstag, den 13.02.07
Fasching für und mit Senioren
Auswertung der besten Kostüme
Mittwoch, den 14.02.2007 - Valentinstag
Handarbeiten (Häkeln, Stricken u. a.)
Kartenspiele (Skat, Doppelkopf u. a.)

Donnerstag, den 22.02.07
Würfelspiele
Treffen einer Interessengruppe
Freitag, den 23.02.07
Seniorensport oder Wanderung
Montag, den 26.02.07
Musik- u. Gesangsnachmittag
Dienstag, den 27.02.07
Lachparade - Wer erzählt den drolligsten Witz?
Mittwoch, den 28.02.07
Handarbeiten (Häkeln, Stricken u. a.)
Kartenspiele (Skat, Doppelkopf u. a.)
Alle Senioren/innen und interessierten Bürger sind herzlichst
eingeladen, 14.00 Uhr, in das Bürgerhaus. 
Änderungen sind vorbehalten.
OG und Klub der Volkssolidarität Langewiesen

www-Veranstaltungen 
März in Langewiesen

Anzeigenteil


